
 

Kommunales Förderprogramm 

„Steckerfähige Photovoltaikanlagen / Balkonkraftwerke in Kuchen“ 

 

 

1. Förderzweck 

Die Gemeinde Kuchen bezuschusst die Installation von steckerfertigen Photovoltaikanlagen 
(Balkonkraftwerke) mit einer Mindestleistung von 250 Watt bis zu einer Maximalleistung (des 
Wechselrichters) von aktuell 600 Watt (künftig 800 Watt). Die Anlage muss an einem Gebäude in 
Kuchen errichtet werden. Bezuschusst werden Photovoltaikanlagen, die nach dem 16.02.2024 
gekauft und installiert wurden. 

2. Antragsberechtigte Personen 

Antragsberechtigt sind Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Kuchen haben. 

3. Höhe des Zuschusses 

Pro Haushalt können maximal 2 Module mit einer Minimalleistung von 250 Watt und einer Gesamt-
leistung von 800 Watt (Wechselrichterleistung) gefördert werden. Der pauschale Zuschuss beträgt 
einmalig 100 Euro je Modul. Maximaler Förderzuschuss damit 200 Euro.  

4. Fördervoraussetzung 

Die antragstellende Person legt dem Förderantrag eine Rechnung über die Photovoltaikanlage sowie 
einen Zahlungsnachweis vor.  Dem Förderantrag ist zudem ein Foto über die installierte Anlage 
beizufügen. Die antragstellende Person bestätigt auf dem Antragsformular die Richtigkeit der 
Installation der Photovoltaikanlage. Die Anlage benötigt ein CE-Zeichen und eine 
Konformitätserklärung.  

5. Beantragung des Zuschusses 

Für die Zuschussbeantragung steht ein Antragsformular zur Verfügung. Der Zuschuss wird auf die im 
Antrag angegebene Kontoverbindung überwiesen. 
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Antrag auf einen Zuschuss für die Installation einer steckerfertigen 
Photovoltaikanlage (Balkonsolaranlage) 

Es wird ein Zuschuss für die Installation einer steckerfertigen Photovoltaikanlage beantragt: 

Antragstellende Person ________________________________________________________ 

Vorname, Name ______________________________________________________________ 

Kuchen, Straße und Hausnummer ________________________________________________ 

Ggfs. abweichender Standort 

Kuchen, Straße, Hausnummer ___________________________________________________ 

E-Mail-Adresse ________________________________________________________________ 

Telefon ______________________________________________________________________ 

Beantragt wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von ______ € (100 € pro Modul, max. für 2 Module) 
für die Installation einer steckerfertigen Photovoltaikanlage. 

Anlagen: 
Foto der installierten Anlage, Kopie der Originalrechnung, Zahlungsnachweis 
 
Hiermit bestätige ich, die Richtigkeit der vorgenannten Angaben und die ordnungsgemäße 
Installation und Inbetriebnahme der Anlage. 
 
 
-----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 
Ort, Datum      Unterschrift Antragsteller 

Auszahlung des Zuschusses 

Der Zuschuss soll an folgende Bankverbindung ausgezahlt werden: 

Kreditinstitut ___________________________________________________________________ 
IBAN __________________________________________________________________________ 
SWIFT-BIC ______________________________________________________________________ 

Hinweis: Die Förderung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf Förderung 

Hinweis gemäß DSGVO: Die antragstellende Person ist damit einverstanden, dass die Gemeinde 
Kuchen die hier erhobenen Daten zur Richtigkeit der oben gemachten Angaben speichert und 
weiterverarbeitet. Die Gemeinde Kuchen versichert, dass die oben genannten Daten nur zur 
Bearbeitung dieses Antrags verwendet werden. Die Informationspflichten gemäß Art.13 DSGVO sind 
Bestandteil des Antrags. 

---------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------
Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller 
 
 
Geprüft und zur Zahlung freigegeben:          _____________________________________ 
       Datum, Unterschrift BM Rößner                       


